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Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
 
Wir laden Sie ein zur  
 
Gemeindeversammlung 
 
am Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr, Aula Langweg, Langweg 2, Oberrieden. 
 
Die Anträge an die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde liegen mit den dazuge-
hörenden Akten bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. 
 
Diese Broschüre kann auf der Webseite www.oberrieden.ch heruntergeladen werden oder 
bei der Einwohnerkontrolle bezogen oder bestellt werden (Telefon 044 722 71 06/07 oder 
E-Mail: einwohnerkontrolle@oberrieden.ch). 
 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Traktandum 1 

Anteilige Kostenübernahme Pandemie-Defizit Stiftung Amalie Widmer 

ANTRAG 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Der Kostenübernahme von CHF 240'000 durch die Gemeinde Oberrieden zur anteiligen
Deckung der Fixkosten der Stiftung Amalie Widmer während der Pandemie in den Jahren
2020 und 2021 wird zugestimmt.

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Die Vorlage in Kürze 

Die Stiftung Amalie Widmer (SAW) in Horgen gehört zu den nächstgelegenen und wichtigsten 
Leistungserbringern der stationären Alters- und Pflegeversorgung für die Oberriedner Bevölke-
rung. Wie viele andere Pflegeheime ist auch die Stiftung Amalie Widmer in den Pandemiejahren 
2020 und 2021 unter finanziellen Druck geraten. Hauptgründe waren die hohe Übersterblich-
keit und ein pandemiebedingter Einbruch der Nachfrage nach Pflegeplätzen. Die von der SAW 
getroffenen Massnahmen reichen nicht aus, um diese Einbrüche auffangen zu können. Die bis 
2017 gültige Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Oberrieden und der SAW wie auch 
die bereits fertig ausgehandelte neue Leistungsvereinbarung, die aber noch nicht unterzeichnet 
ist, enthalten eine Epidemiefall-Klausel. Diese sieht vor, dass die Gemeinde in einem Epidemie-
fall einen Beitrag leistet zur Deckung der Fixkosten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs not-
wendig sind. Diese Klausel ruft die SAW nun an. Die SAW hat für die gesetzlich verankerte Ver-
pflichtung der Gemeinde, für eine bedarfs- und fachgerechte Pflegeversorgung der Bevölkerung 
zu sorgen, eine grosse Bedeutung. Deshalb wurde das Gesuch der SAW am 12. Juli 2022 vom 
Gemeinderat zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet.  

Erläuterung der Vorlage 

1. Ausgangslage
Das Pflegegesetz des Kantons Zürich (LS 855.1) verpflichtet die Gemeinden, eine bedarfs- und 
fachgerechte stationäre und ambulante Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
sicherzustellen. Die Gemeinden betreiben zu diesem Zweck eigene Einrichtungen oder beauf-
tragen von Dritten betriebene Pflegeheime und Spitex-Institutionen oder selbständig tätige 
Pflegefachpersonen (vgl. § 5 Abs. 1 Pflegegesetz). 

Auch wenn die überwiegende Mehrheit der älteren Bevölkerung zu Hause wohnt und bei Be-
darf von der Spitex versorgt wird, steigt mit der demografischen Entwicklung der Bedarf an er-
gänzenden stationären Angeboten. Die Gemeinde Oberrieden verfügt in diesem Bereich über 
keine eigenen Alters- und Pflegeheime und ist auf eine gute, verbindliche Zusammenarbeit mit 
den anliegenden Heimen angewiesen. Von der Oberriedner Bevölkerung werden insbesondere 
die wohnortnahen Heime in Horgen und Thalwil bevorzugt: Serata, Haus Tabea und die Stiftung 
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Traktandum 1 

Amalie Widmer (SAW) mit ihren beiden Heimen Widmerheim und Tödiheim sowie der Pflege-
wohngruppe Strickler. 

Die SAW bietet ein breites Spektrum an notwendigen Angeboten für den stationären Bereich: 
Langzeitpflege, eine Abteilung für Menschen mit Demenz, Betreutes Wohnen, Akut- und Über-
gangspflege für Personen, die nach einer Hospitalisierung pflegerische Unterstützung benöti-
gen, um ihren Alltag wieder selbständig zu bewältigen, Aufnahme von Pflegenotfällen und Feri-
enaufenthalte zur Entlastung der Angehörigen. Da die Einrichtungen der Stiftung inzwischen in 
die Jahre gekommen sind, sieht die Strategie der SAW eine gestaffelte Erneuerung der beiden 
Heime vor, beginnend mit dem Tödiheim. Dabei werden die aktuellen Standards und recht-
lichen Vorgaben sowie die veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt. Der Stand-
ort Horgen wird beibehalten. 

Infolge der Pandemie musste die SAW 2020 und 2021 mit Belegungseinbrüchen umgehen, die 
das übliche Mass bei Weitem überstiegen. Gemäss Ausführungen im Gesuch konnte sie die 
erste Welle der Corona-Pandemie bis im Sommer 2020 ohne grösseren Belegungsrückgang 
meistern. In der zweiten Welle wurde sie deutlich von der Pandemie getroffen, im November 
und Dezember insbesondere im Widmerheim, ab Januar 2021 auch im Tödiheim. An beiden 
Standorten führte die Pandemie zu einer massiven Übersterblichkeit. Im Widmerheim brach die 
Belegung zwischen dem 31. Oktober 2020 und dem 31. Dezember 2020 um fast 25 Prozent ein 
(26 Betten), im Tödiheim vom 31. Dezember 2020 bis zum 30. April 2021 um 30 Prozent (14 
Betten). Wie in den meisten anderen Heimen auch sank in der gleichen Zeit die Nachfrage nach 
Pflegeplätzen angesichts der Risiken einschränkender Massnahmen. Als Ergebnis der pande-
miebedingt reduzierten Operationstätigkeit im See-Spital gab es zudem einen massiven Rück-
gang bei der Überbrückungspflege. Und wegen des anstehenden Bauprojekts (Abbruch und 
Neubau) konnten im Tödiheim im Jahr 2021 keine Neuaufnahmen mehr getätigt werden, um 
diese Einbrüche etwas abzufedern. 

2. Zusammenarbeit der Gemeinde Oberrieden mit der SAW
Die Zusammenarbeit der Gemeinde Oberrieden mit der Stiftung Amalie Widmer (SAW) basierte 
seit 2005 auf einer Leistungsvereinbarung. Diese wurde 2017 im Sinne einer Änderungskündi-
gung vorsorglich aufgelöst, um sie im Gleichschritt mit der Gemeinde Horgen zu aktualisieren. 
Inzwischen wurde die neue Leistungsvereinbarung ausgehandelt. Mit der Gemeinde Horgen hat 
die SAW die neue Leistungsvereinbarung per 1. Januar 2021 abgeschlossen. Der Abschluss mit 
der Gemeinde Oberrieden verzögerte sich aufgrund personeller Wechsel in der Gemeinde. Die 
neue Vereinbarung zwischen Oberrieden und der SAW ist deshalb noch nicht unterzeichnet.  

Es war ein gemeinsames Verständnis, dass die bisherige Leistungsvereinbarung auch Basis für 
die Zusammenarbeit bis zum Abschluss der neuen Vereinbarung bilden würde. Die SAW hat 
über die ganze Zeit seit der vorsorglichen Kündigung die Pflegedienstleistungen für Oberrieden 
im Umfang der bisherigen Vereinbarung sichergestellt. Von Seiten der Gemeinde Oberrieden 
wurde zudem immer festgehalten, dass eine neue Leistungsvereinbarung mit Reservation von 
20 Betten abgeschlossen wird (in der abgelösten Vereinbarung: Reservation von minimal 15 
und maximal 25 Betten).  

Die ursprüngliche wie die neue Leistungsvereinbarung enthalten eine Klausel, die die Möglich-
keit von Beiträgen seitens der Gemeinde in einem Epidemiefall vorsieht. Damit können Fixkos-
ten gedeckt werden, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Zweck der Klausel 

Traktandum 1 

ist es, die von der Gemeinde benötigten und in der Leistungsvereinbarung reservierten Betten 
auch bei Unterbelegung als Folge einer Epidemie weiter zu sichern. Diese Situation ist im Über-
gang von 2020 zu 2021 eingetreten, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie. 

Hauptkostenfaktor eines Pflegeheims sind die Personalkosten, die 80 Prozent der Gesamtkos-
ten ausmachen. Kurzfristige Massnahmen in diesem Bereich sind sehr schwierig.  

Aufgrund der Übersterblichkeit infolge der Pandemie wird im Bereich der Pflegeversorgung all-
gemein damit gerechnet, dass der Bedarf nach Pflegebetten bis zu fünf Jahre tiefer bleiben 
wird. Deshalb entschied sich die SAW im April 2021, das Tödiheim für den geplanten Abbruch 
und Neubau ohne Provisorium vorzeitig zu schliessen und Personal abzubauen. Trotz der ge-
troffenen Massnahmen führte die Unterbelegung zwischen November 2020 und April 2021 zu 
einem massiven Einbruch im Ergebnis der Stiftung. Die Liquidität konnte nur mit Unterstützung 
der ZKB in Form der Erhöhung des Betriebskredits sichergestellt werden.  

Mit dem am 26. Januar 2022 beantragten Kostenbeitrag seitens der Gemeinde Oberrieden 
kann die finanzielle Situation der SAW stabilisiert und die Basis für eine weitere Tätigkeit ge-
sichert werden. Parallel wurde ein Antrag an die Gemeinde Horgen gestellt, die ihre Beiträge 
nach Analyse durch einen Wirtschaftsprüfer bereits bewilligt hat. 

3. Berechnung des Kostenbeitrags
Basis für die Berechnung des Kostenbeitrags waren Annahmen und Berechnungsweisen, die 
mit Vertretenden der Gemeinde Horgen erarbeitet wurden: 

 Kosten pro Bett: Mittelwert zwischen den SAW-Kosten und den kantonalen Durchschnitts-
kosten 

 60 Prozent dieser Kosten werden als pandemiebedingt anerkannt 
 75 Prozent davon sind Fixkosten 
 Relevanter Zeitraum: November bis Dezember 2020 bzw. Januar bis April 2021 
 Einbezug aller Standorte der SAW: Widmerheim, Tödiheim, Pflegewohngruppe Strickler 

Für die Berechnung des Kostenbeitrags von Oberrieden wurde von der Reservation von 20 Bet-
ten ausgegangen. 
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Die Bewältigung der Pandemie ist noch nicht abgeschlossen. Die SAW hat aber aus den bisheri-
gen Phasen der Pandemie gelernt und rasch notwendige Anpassungen getätigt. Mit der bean-
tragten Kostenübernahme trägt die Gemeinde Oberrieden dazu bei, dass die Tätigkeit der Stif-
tung weitergeführt werden kann und so die für Oberrieden notwendige Anzahl Pflegebetten 
auch langfristig zur Verfügung steht. 
 

Traktandum 1 

4. Bedarf
Mit steigendem Alter steigt das Risiko, einen Pflegebedarf zu entwickeln. Der grössere Teil da-
von ist durch ambulante Angebote abdeckbar und wird auch durch ambulante Angebote abge-
deckt. Trotzdem braucht es bei einer wachsenden Anzahl älterer Menschen gesicherte statio-
näre Pflegeangebote. Der Anteil der älteren Bevölkerung liegt im Bezirk Horgen deutlich über 
dem Kantonsmittel: bei den 65- bis 79-Jährigen um 1,4 Prozent höher, bei den über 80-Jährigen 
um 0,9 Prozent (Quelle: Gemeindeporträt Kanton Zürich). Eine gesicherte wohnortnahe und 
umfassende Versorgung ist deshalb wichtig und dringend notwendig. 

Oberrieden hatte am 8. September 2022 eine Bevölkerung von 5'335 Personen, von denen 25,5 
Prozent über 64 Jahre und 7,7 Prozent über 80 Jahre alt waren. Im August 2022 befanden sich 
74 Einwohnerinnen und Einwohner in stationärer Langzeitpflege, 14 von ihnen in der SAW. Die 
durchschnittliche Pflegestufe dieser Personen lag bei 7, was als hoch zu beurteilen ist und nur 
in seltenen Fällen durch eine ambulante Versorgung abgedeckt werden kann. Zwischen Januar 
und August 2022 haben 27 Personen aus Oberrieden Leistungen der SAW in Anspruch genom-
men. Insgesamt mussten in dieser Zeit 106 Personen stationäre Pflege in Anspruch nehmen. 
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Oberriedner Bevölkerung auf die Einrichtungen der SAW 
angewiesen ist. Die Situation wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der 
demografischen Situation mit grosser Wahrscheinlichkeit verschärfen. 

5. Rechtliche Grundlagen
 Pflegegesetz des Kantons Zürich (LS 855.1) 
 Verordnung über die Pflegeversorgung des Kantons Zürich (LS 855.11) 

6. Erwägungen des Gemeinderates
Der Gemeinderat hat das Gesuch der Stiftung Amalie Widmer (SAW) vom 26. Januar 2022 so-
zial- und gesellschaftspolitisch geprüft. Die folgenden Ausführungen fassen die Ergebnisse die-
ser Prüfung zusammen. 

Für Oberrieden gehört die wohnortnahe SAW zu den wichtigsten Leistungserbringern im Be-
reich der stationären Versorgung.  

Bereits die in § 5 Pflegegesetz festgehaltene Verpflichtung der Gemeinden, für eine bedarfs- 
und fachgerechte Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen, führt zum 
Ergebnis, dass die Gemeinde der SAW die Unterstützung nicht verwehren darf. Würde die SAW 
aufgrund fehlender Unterstützung gezwungen sein, ihre Pflegeleistungen einzustellen, wäre 
der gesetzliche Auftrag nicht mehr sichergestellt und viele ältere und alte Menschen stünden 
buchstäblich «auf der Strasse». 

Eine Ablehnung der Kostenbeteiligung mit Verweis auf die noch nicht unterzeichnete Folge-
Leistungsvereinbarung ist aus Sicht des Gemeinderates nicht zu vertreten und wäre rein forma-
listisch. Bereits in der vorsorglichen Kündigung der bisherigen Leistungsvereinbarung wurde die 
Erneuerung der Vereinbarung in Abstimmung mit Horgen angekündigt. Durch die Pandemie ge-
riet die Fertigstellung ins Stocken und personelle Wechsel in der Gemeinde Oberrieden führten 
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Traktandum 1 
 

 
 

 
 
Die Bewältigung der Pandemie ist noch nicht abgeschlossen. Die SAW hat aber aus den bisheri-
gen Phasen der Pandemie gelernt und rasch notwendige Anpassungen getätigt. Mit der bean-
tragten Kostenübernahme trägt die Gemeinde Oberrieden dazu bei, dass die Tätigkeit der Stif-
tung weitergeführt werden kann und so die für Oberrieden notwendige Anzahl Pflegebetten 
auch langfristig zur Verfügung steht. 
 

Traktandum 1 

4. Bedarf
Mit steigendem Alter steigt das Risiko, einen Pflegebedarf zu entwickeln. Der grössere Teil da-
von ist durch ambulante Angebote abdeckbar und wird auch durch ambulante Angebote abge-
deckt. Trotzdem braucht es bei einer wachsenden Anzahl älterer Menschen gesicherte statio-
näre Pflegeangebote. Der Anteil der älteren Bevölkerung liegt im Bezirk Horgen deutlich über 
dem Kantonsmittel: bei den 65- bis 79-Jährigen um 1,4 Prozent höher, bei den über 80-Jährigen 
um 0,9 Prozent (Quelle: Gemeindeporträt Kanton Zürich). Eine gesicherte wohnortnahe und 
umfassende Versorgung ist deshalb wichtig und dringend notwendig. 

Oberrieden hatte am 8. September 2022 eine Bevölkerung von 5'335 Personen, von denen 25,5 
Prozent über 64 Jahre und 7,7 Prozent über 80 Jahre alt waren. Im August 2022 befanden sich 
74 Einwohnerinnen und Einwohner in stationärer Langzeitpflege, 14 von ihnen in der SAW. Die 
durchschnittliche Pflegestufe dieser Personen lag bei 7, was als hoch zu beurteilen ist und nur 
in seltenen Fällen durch eine ambulante Versorgung abgedeckt werden kann. Zwischen Januar 
und August 2022 haben 27 Personen aus Oberrieden Leistungen der SAW in Anspruch genom-
men. Insgesamt mussten in dieser Zeit 106 Personen stationäre Pflege in Anspruch nehmen. 
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Oberriedner Bevölkerung auf die Einrichtungen der SAW 
angewiesen ist. Die Situation wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der 
demografischen Situation mit grosser Wahrscheinlichkeit verschärfen. 

5. Rechtliche Grundlagen
 Pflegegesetz des Kantons Zürich (LS 855.1) 
 Verordnung über die Pflegeversorgung des Kantons Zürich (LS 855.11) 

6. Erwägungen des Gemeinderates
Der Gemeinderat hat das Gesuch der Stiftung Amalie Widmer (SAW) vom 26. Januar 2022 so-
zial- und gesellschaftspolitisch geprüft. Die folgenden Ausführungen fassen die Ergebnisse die-
ser Prüfung zusammen. 

Für Oberrieden gehört die wohnortnahe SAW zu den wichtigsten Leistungserbringern im Be-
reich der stationären Versorgung.  

Bereits die in § 5 Pflegegesetz festgehaltene Verpflichtung der Gemeinden, für eine bedarfs- 
und fachgerechte Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen, führt zum 
Ergebnis, dass die Gemeinde der SAW die Unterstützung nicht verwehren darf. Würde die SAW 
aufgrund fehlender Unterstützung gezwungen sein, ihre Pflegeleistungen einzustellen, wäre 
der gesetzliche Auftrag nicht mehr sichergestellt und viele ältere und alte Menschen stünden 
buchstäblich «auf der Strasse». 

Eine Ablehnung der Kostenbeteiligung mit Verweis auf die noch nicht unterzeichnete Folge-
Leistungsvereinbarung ist aus Sicht des Gemeinderates nicht zu vertreten und wäre rein forma-
listisch. Bereits in der vorsorglichen Kündigung der bisherigen Leistungsvereinbarung wurde die 
Erneuerung der Vereinbarung in Abstimmung mit Horgen angekündigt. Durch die Pandemie ge-
riet die Fertigstellung ins Stocken und personelle Wechsel in der Gemeinde Oberrieden führten 
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Traktandum 1 

dazu, dass der Entwurf bisher nicht unterzeichnet werden konnte. Auch die neue Leistungsver-
einbarung enthält eine Epidemie-Klausel. Die Absicherung in solchen Ausnahmesituationen war 
also stets vorgesehen.  

Neben grossen sozialen Problemen und Einschränkungen hat die Covid-19-Pandemie in den 
Pflegeheimen teilweise verheerende Spuren hinterlassen. Während einzelne Heime die Zeit re-
lativ unbeschadet überstanden, mussten andere grosse Verluste hinnehmen, nicht zuletzt auf-
grund der Übersterblichkeit. Vor dem Hintergrund der ausserordentlichen, nie dagewesenen 
Situation, in welche die Pandemie uns und insbesondere die Pflegeheime brachte, ist es not-
wendig, die Weichen für ein Weiterbestehen der Pflegeheime zu stellen. Kommt ein Pflegeheim 
nachweislich durch die Pandemie in finanzielle Bedrängnis, ist es volkswirtschaftlich sinnvoll 
und aufgrund des Gesetzesauftrags auch notwendig, die erforderlichen Gelder zu sprechen, um 
den Weiterbetrieb zu sichern.   

Die Höhe der finanziellen Unterstützung ist nachgewiesen, die Berechnungen erfolgten im Rah-
men umfassender Beurteilungen und wurden nicht nur durch die Gemeinde Horgen, sondern 
auch einen externen Spezialisten überprüft und für richtig befunden. Dabei wurde auch die 
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der SAW berücksichtigt.  

Auf Basis dieser Überlegungen kommt der Gemeinderat zur folgenden Abstimmungsempfeh-
lung.  

7. Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Kostenübernahme von CHF 240'000 
zur anteiligen Deckung der Fixkosten der Stiftung Amalie Widmer während der Pandemie in 
den Jahren 2020 und 2021 zuzustimmen. 

Oberrieden, 3. Oktober 2022 

Gemeinderat Oberrieden 

Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

8. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustim-
men. 

Oberrieden, 28. Oktober 2022 

 
 
2 
 

Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren 
Funktionären 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Der Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren  

Funktionären wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die aktuell gültige Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiterer 
Funktionäre der Gemeinde Oberrieden (EVO) ist seit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Diese regelt 
insbesondere Entschädigungen, Zulagen, Tages- und Sitzungsgelder sowie den Versicherungs-
schutz von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionärinnen und Funktionären der Ge-
meinde Oberrieden.  
 
Aufgrund der Veränderungen im Umfeld, aber auch als Anerkennung der Behördenarbeit ist 
eine Totalrevision des Erlasses angezeigt. Eine angemessene Entschädigung ist unter anderem 
eine wichtige Voraussetzung, um Behördenämter zu besetzen. Eine zeitgemässe Ausgestaltung 
der kommunalen Entschädigungsverordnung ist deshalb zentral und soll die Attraktivität für Be-
hördenämter in der Gemeinde Oberrieden stärken. 
 
Gemäss Artikel 12 Absatz b der Gemeindeordnung Oberrieden beschliesst die Gemeindever-
sammlung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern. Es handelt sich um wichtige 
Rechtssätze. 
 
 
1. Ausgangslage 
Das Milizsystem verfolgt das Ziel, dass sich Personen in einer Behörde oder als Funktionär in 
den Dienst der Gemeinde stellen und ein öffentliches Amt übernehmen. Die Übernahme eines 
solchen Amtes geht zu Lasten der Freizeit und/oder der Arbeitszeit. Die Regelung der 
Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionärinnen und Funktionären ist 
ein wichtiger Aspekt des kommunalen Milizsystems. 
 
Die gültige EVO regelt sämtliche Entschädigungen, Zulagen und Sitzungs- bzw. Taggelder von 
Behörden- und Kommissionsmitgliedern. Darin enthalten sind auch die Sozialversicherungen 
und der Versicherungsschutz.  
 
Die neue Entschädigungsverordnung gilt für alle an der Urne gewählten Behörden (Gemein-
derat, Rechnungsprüfungskommission, Schulpflege, Sozialbehörde), das Wahlbüro und die vom 
Gemeinderat gewählten Kommissionen (Baukommission, Grundsteuerkommission, 
Werkkommission, Liegenschaftenkommission) sowie die nebenamtlichen Funktionärinnen und 
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Traktandum 1 

dazu, dass der Entwurf bisher nicht unterzeichnet werden konnte. Auch die neue Leistungsver-
einbarung enthält eine Epidemie-Klausel. Die Absicherung in solchen Ausnahmesituationen war 
also stets vorgesehen.  

Neben grossen sozialen Problemen und Einschränkungen hat die Covid-19-Pandemie in den 
Pflegeheimen teilweise verheerende Spuren hinterlassen. Während einzelne Heime die Zeit re-
lativ unbeschadet überstanden, mussten andere grosse Verluste hinnehmen, nicht zuletzt auf-
grund der Übersterblichkeit. Vor dem Hintergrund der ausserordentlichen, nie dagewesenen 
Situation, in welche die Pandemie uns und insbesondere die Pflegeheime brachte, ist es not-
wendig, die Weichen für ein Weiterbestehen der Pflegeheime zu stellen. Kommt ein Pflegeheim 
nachweislich durch die Pandemie in finanzielle Bedrängnis, ist es volkswirtschaftlich sinnvoll 
und aufgrund des Gesetzesauftrags auch notwendig, die erforderlichen Gelder zu sprechen, um 
den Weiterbetrieb zu sichern.   

Die Höhe der finanziellen Unterstützung ist nachgewiesen, die Berechnungen erfolgten im Rah-
men umfassender Beurteilungen und wurden nicht nur durch die Gemeinde Horgen, sondern 
auch einen externen Spezialisten überprüft und für richtig befunden. Dabei wurde auch die 
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der SAW berücksichtigt.  

Auf Basis dieser Überlegungen kommt der Gemeinderat zur folgenden Abstimmungsempfeh-
lung.  

7. Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Kostenübernahme von CHF 240'000 
zur anteiligen Deckung der Fixkosten der Stiftung Amalie Widmer während der Pandemie in 
den Jahren 2020 und 2021 zuzustimmen. 

Oberrieden, 3. Oktober 2022 

Gemeinderat Oberrieden 

Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

8. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustim-
men. 

Oberrieden, 28. Oktober 2022 

Traktandum 2
 
 
2 
 

Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren 
Funktionären 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Der Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren  

Funktionären wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die aktuell gültige Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiterer 
Funktionäre der Gemeinde Oberrieden (EVO) ist seit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Diese regelt 
insbesondere Entschädigungen, Zulagen, Tages- und Sitzungsgelder sowie den Versicherungs-
schutz von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionärinnen und Funktionären der Ge-
meinde Oberrieden.  
 
Aufgrund der Veränderungen im Umfeld, aber auch als Anerkennung der Behördenarbeit ist 
eine Totalrevision des Erlasses angezeigt. Eine angemessene Entschädigung ist unter anderem 
eine wichtige Voraussetzung, um Behördenämter zu besetzen. Eine zeitgemässe Ausgestaltung 
der kommunalen Entschädigungsverordnung ist deshalb zentral und soll die Attraktivität für Be-
hördenämter in der Gemeinde Oberrieden stärken. 
 
Gemäss Artikel 12 Absatz b der Gemeindeordnung Oberrieden beschliesst die Gemeindever-
sammlung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern. Es handelt sich um wichtige 
Rechtssätze. 
 
 
1. Ausgangslage 
Das Milizsystem verfolgt das Ziel, dass sich Personen in einer Behörde oder als Funktionär in 
den Dienst der Gemeinde stellen und ein öffentliches Amt übernehmen. Die Übernahme eines 
solchen Amtes geht zu Lasten der Freizeit und/oder der Arbeitszeit. Die Regelung der 
Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionärinnen und Funktionären ist 
ein wichtiger Aspekt des kommunalen Milizsystems. 
 
Die gültige EVO regelt sämtliche Entschädigungen, Zulagen und Sitzungs- bzw. Taggelder von 
Behörden- und Kommissionsmitgliedern. Darin enthalten sind auch die Sozialversicherungen 
und der Versicherungsschutz.  
 
Die neue Entschädigungsverordnung gilt für alle an der Urne gewählten Behörden (Gemein-
derat, Rechnungsprüfungskommission, Schulpflege, Sozialbehörde), das Wahlbüro und die vom 
Gemeinderat gewählten Kommissionen (Baukommission, Grundsteuerkommission, 
Werkkommission, Liegenschaftenkommission) sowie die nebenamtlichen Funktionärinnen und 
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2 
 

Funktionäre (beispielsweise Pilzkontrolleur/in, Gemeindeförster/in, etc.). Die Entschädigungen 
(Lohn) des Gemeindepersonals sind im kommunalen Personalrecht verankert und eine 
Entflechtung ist mit dem neuen Erlass vorgesehen. Auch wird klar definiert, was für Aufgaben die 
Jahresentschädigung und Sitzungsgelder beinhalten. Entsprechend wird die EVO präziser und 
transparenter. 
 
Die Aufgaben des Gemeinderates und der Schulpflege sind komplexer geworden und die 
Anforderungen nehmen aufgrund der Anspruchshaltung und der Veränderungen im Umfeld zu. 
Dies führt zu einem höheren Arbeitsaufwand für ein Behördenamt im Milizsystem. Aus diesem 
Grund wurden die Entschädigungsansätze moderat erhöht. Neu wird den Mitgliedern des 
Gemeinderats sowie der Schulpflege eine Zusatzentschädigung von 10 Prozent der 
Jahresgrundentschädigung an die freie Pensionskasse ausgerichtet. Bis dato besteht ein 
Wahlmodell bzw. die Mitglieder können frei wählen, ob sie an einer Pensionskasse 
angeschlossen werden möchten. Der Arbeitgeberbeitrag musste bis anhin vom 
Behördenmitglied übernommen werden. 
 
Ebenfalls neu eingeführt werden soll eine Organhaftpflichtversicherung sowie eine Rechts-
schutzversicherung für Behördenmitglieder und Funktionäre. Die Ausführung eines solchen 
Amtes bringt Verantwortung und somit auch Risiken mit sich. Behördenmitglieder werden 
gegen ungerechtfertige Angriffe im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit 
besser geschützt. Die Kosten für den Rechtsschutz werden von der Gemeinde übernommen.  
 
 
2. Entschädigungen  

Jahresentschädigungen 

 
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Gemeinderat 1)   
Präsidium 32'000 36'000 
Pro Mitglied 24'000 28'000 

Schulpflege 1)     
Präsidium 28'000 34'000 
Pro Mitglied 20'000 24'000 

Rechnungsprüfungskommission     
Präsidium 4'000 5'000 
Aktuar 3'500 4'000 
Pro Mitglied 2'500 3'000 

Sozialbehörde     
Pro Mitglied 2'000 2'100 

Baukommission 2)     
Pro Mitglied 1'900 3'000 

Grundsteuerkommission 2)     
Pro Mitglied 1'000 1'500 

 
 
2 
 

Werkkommission 2)     
Pro Mitglied 1'300 1'500 

Liegenschaftenkommission 2)     
Pro Mitglied 1'100 1'500 

 
1) Neu gibt es einen Zuschlag von 10 Prozent für die freie Vorsorge (nicht in der Jahresentschädigung enthalten) 
2) Bisherige Entschädigungen wurden vom Gemeinderat bestimmt. 
 
 

Sitzungs- und Taggelder 

  
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Pro Sitzung (bis 2 Stunden) 45 - 

Für jede weitere halbe Stunde 15 - 

Pro Stunde (bis 2 Stunden) - 45 

Für jede weitere Stunde - 30 

Halber Tag selbständig Erwerbende (3 bis max. 4 Std.) 130 200 

Halber Tag unselbständig Erwerbende (3 bis max. 4 Std.) 80 200 

Ganzer Tag selbständig Erwerbende (4 bis max. 8 Std.) 260 400 

Ganzer Tag unselbständig Erwerbende (4 bis max. 8 Std.) 160 400 
 

Wahlbüro   

 
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Pro Stunde 30 40 
 
 
3. Benchmark 
Bei der Totalrevision der Entschädigungsverordnung wurde ein Benchmark (Vergleich mit ande-
ren Gemeinden in ähnlicher Grösse) gemacht. Es fällt auf, dass die kommunalen Entschädigun-
gen sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Vergleiche sind deshalb nur bedingt aussagekräftig, 
da die Gemeinden unterschiedliche Lösungsansätze für die Behördenentschädigungen wählen. 
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Funktionäre (beispielsweise Pilzkontrolleur/in, Gemeindeförster/in, etc.). Die Entschädigungen 
(Lohn) des Gemeindepersonals sind im kommunalen Personalrecht verankert und eine 
Entflechtung ist mit dem neuen Erlass vorgesehen. Auch wird klar definiert, was für Aufgaben die 
Jahresentschädigung und Sitzungsgelder beinhalten. Entsprechend wird die EVO präziser und 
transparenter. 
 
Die Aufgaben des Gemeinderates und der Schulpflege sind komplexer geworden und die 
Anforderungen nehmen aufgrund der Anspruchshaltung und der Veränderungen im Umfeld zu. 
Dies führt zu einem höheren Arbeitsaufwand für ein Behördenamt im Milizsystem. Aus diesem 
Grund wurden die Entschädigungsansätze moderat erhöht. Neu wird den Mitgliedern des 
Gemeinderats sowie der Schulpflege eine Zusatzentschädigung von 10 Prozent der 
Jahresgrundentschädigung an die freie Pensionskasse ausgerichtet. Bis dato besteht ein 
Wahlmodell bzw. die Mitglieder können frei wählen, ob sie an einer Pensionskasse 
angeschlossen werden möchten. Der Arbeitgeberbeitrag musste bis anhin vom 
Behördenmitglied übernommen werden. 
 
Ebenfalls neu eingeführt werden soll eine Organhaftpflichtversicherung sowie eine Rechts-
schutzversicherung für Behördenmitglieder und Funktionäre. Die Ausführung eines solchen 
Amtes bringt Verantwortung und somit auch Risiken mit sich. Behördenmitglieder werden 
gegen ungerechtfertige Angriffe im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit 
besser geschützt. Die Kosten für den Rechtsschutz werden von der Gemeinde übernommen.  
 
 
2. Entschädigungen  

Jahresentschädigungen 

 
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Gemeinderat 1)   
Präsidium 32'000 36'000 
Pro Mitglied 24'000 28'000 

Schulpflege 1)     
Präsidium 28'000 34'000 
Pro Mitglied 20'000 24'000 

Rechnungsprüfungskommission     
Präsidium 4'000 5'000 
Aktuar 3'500 4'000 
Pro Mitglied 2'500 3'000 

Sozialbehörde     
Pro Mitglied 2'000 2'100 

Baukommission 2)     
Pro Mitglied 1'900 3'000 

Grundsteuerkommission 2)     
Pro Mitglied 1'000 1'500 

 
 
2 
 

Werkkommission 2)     
Pro Mitglied 1'300 1'500 

Liegenschaftenkommission 2)     
Pro Mitglied 1'100 1'500 

 
1) Neu gibt es einen Zuschlag von 10 Prozent für die freie Vorsorge (nicht in der Jahresentschädigung enthalten) 
2) Bisherige Entschädigungen wurden vom Gemeinderat bestimmt. 
 
 

Sitzungs- und Taggelder 

  
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Pro Sitzung (bis 2 Stunden) 45 - 

Für jede weitere halbe Stunde 15 - 

Pro Stunde (bis 2 Stunden) - 45 

Für jede weitere Stunde - 30 

Halber Tag selbständig Erwerbende (3 bis max. 4 Std.) 130 200 

Halber Tag unselbständig Erwerbende (3 bis max. 4 Std.) 80 200 

Ganzer Tag selbständig Erwerbende (4 bis max. 8 Std.) 260 400 

Ganzer Tag unselbständig Erwerbende (4 bis max. 8 Std.) 160 400 
 

Wahlbüro   

 
bisher  
(in Franken) 

neu  
(in Franken) 

Pro Stunde 30 40 
 
 
3. Benchmark 
Bei der Totalrevision der Entschädigungsverordnung wurde ein Benchmark (Vergleich mit ande-
ren Gemeinden in ähnlicher Grösse) gemacht. Es fällt auf, dass die kommunalen Entschädigun-
gen sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Vergleiche sind deshalb nur bedingt aussagekräftig, 
da die Gemeinden unterschiedliche Lösungsansätze für die Behördenentschädigungen wählen. 
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4. Abstimmungsempfehlung
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die neue Entschädigungsverordnung zu 
genehmigen. 

Oberrieden, 25. Oktober 2022 

Gemeinderat Oberrieden 

Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

5. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage abzulehnen. 

Die RPK teilt die Ansicht des Gemeinderates, dass die Entschädigung der Milizbehörden auf 
einer zeitgemässen Grundlage zu erfolgen hat. Diese besteht jedoch bereits mit der erst vor 
gut 10 Jahren nach Einführung der Einheitsgemeinde auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzten 
Verordnung. Die damals festgesetzten und erhöhten Ansätze werden jeweils der Teuerung 
angepasst. Die Verhältnisse haben sich seither nach Ansicht der RPK nicht in einem Umfang 
geändert, die die beantragten Erhöhungen rechtfertigen würden, zumal die Verwaltung in den 
vergangenen Jahren personell verstärkt wurde, was die Behörden entlastet. Nach Ansicht der 
RPK bietet die bestehende Verordnung genügend finanzielle Anerkennung sowie monetären 
Anreiz, sich als Behördenvertreter zur Wahl zu stellen. 

Oberrieden, 28. Oktober 2022 

Rechnungsprüfungskommission 

Dr. Orlando Vanoli Markus Geniets 
Präsident Aktuar 

 
 
2 
 

Verordnung über die Entschädigung von Behördenmitgliedern und weiteren Funktionären 
(Entschädigungsverordnung EVO) 
 
Diese Verordnung wird gestützt auf Art. 12 Abs. b der Gemeindeordnung der Gemeinde 
Oberrieden vom 13. Juni 2021 von der Gemeindeversammlung erlassen. 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung regelt die Entschädigungen der Behörden, Kommissionen sowie der Funktionäre im 
Nebenamt der Politischen Gemeinde Oberrieden. 
2 Der Gemeinderat kann ergänzende Bestimmungen für den Vollzug in einem Behördenerlass festlegen. 

 
Art. 2 Grundsatz 
Mitglieder von Behörden und Kommissionen erhalten für ihre amtlichen Tätigkeiten eine Entschädigung. 
Diese soll auch die für die Ausübung eines Amtes allenfalls notwendigen Einschränkungen in der beruf-
lichen Tätigkeit der Behördenmitglieder berücksichtigen. 

 
Art. 3 Teuerungszulagen 
1 Auf den pauschalen Jahresentschädigungen sowie den Sitzungs- und Taggeldern werden die gleichen 
Teuerungszulagen ausgerichtet, wie sie vom Regierungsrat für das Staatspersonal festgesetzt werden. 
2 Eine Anpassung der Sitzungs- und Taggelder erfolgt jeweils auf Fr. 5.00 genau, sobald die kumulierte 
Teuerung die Anpassungshöhe erreicht bzw. überschritten hat. 

 
Art. 4 Entschädigung bei Stellvertretung 
Bei Stellvertretung innerhalb der Behörden und Kommissionen, welche länger als 2 Monate dauert, ent-
scheidet die jeweilige Behörde oder Kommission in eigener Kompetenz über die Aufteilung der Jahres-
grundentschädigung gemäss Art. 9 bis 16 zwischen Amtsinhaberin bzw. Amtsinhaber und ihrer bzw. 
seiner Stellvertretung. Dauert die Stellvertretung weniger als 2 Monate, wird die Entschädigung an die 
abwesende Person voll ausgerichtet. 

 
Art. 5 Anpassung von Entschädigungen 
Bei einem vorübergehenden Abtausch einzelner Aufgaben entscheidet die jeweilige Behörde oder Kom-
mission in eigener Kompetenz über die Aufteilung der Jahresgrundentschädigung gemäss Art. 9 bis 16 
zwischen den einzelnen Behörden bzw. Kommissionsmitgliedern. 

 
Art. 6 Definition Jahresgrundentschädigung 
In der jährlichen Grundentschädigung sind enthalten: 

a) Aktenstudium sowie Vor- und Nachbearbeitung; 

b) Gemeindeversammlungen, inkl. Vor- und Nachbereitung; 

c) Ressortbezogene Besprechungen oder Sitzungen wie z.B. solche unter gleichen Behörden oder/und den 
Angestellten der Gemeinde, den Einwohnern, Eltern, Lehrpersonen, etc., inkl. Vor- und Nachbearbeitung 
(ausgenommen Kommissions- und Ausschusssitzungen); 
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4. Abstimmungsempfehlung
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die neue Entschädigungsverordnung zu 
genehmigen. 

Oberrieden, 25. Oktober 2022 

Gemeinderat Oberrieden 

Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

5. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage abzulehnen. 

Die RPK teilt die Ansicht des Gemeinderates, dass die Entschädigung der Milizbehörden auf 
einer zeitgemässen Grundlage zu erfolgen hat. Diese besteht jedoch bereits mit der erst vor 
gut 10 Jahren nach Einführung der Einheitsgemeinde auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzten 
Verordnung. Die damals festgesetzten und erhöhten Ansätze werden jeweils der Teuerung 
angepasst. Die Verhältnisse haben sich seither nach Ansicht der RPK nicht in einem Umfang 
geändert, die die beantragten Erhöhungen rechtfertigen würden, zumal die Verwaltung in den 
vergangenen Jahren personell verstärkt wurde, was die Behörden entlastet. Nach Ansicht der 
RPK bietet die bestehende Verordnung genügend finanzielle Anerkennung sowie monetären 
Anreiz, sich als Behördenvertreter zur Wahl zu stellen. 

Oberrieden, 28. Oktober 2022 

Rechnungsprüfungskommission 

Dr. Orlando Vanoli Markus Geniets 
Präsident Aktuar 
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d) Erledigung von Korrespondenz, soweit diese nicht der Verwaltung übergeben werden kann; 

e) Offizielle Repräsentationsaufgaben wie z.B. Neuzuzügeranlass, Jungbürgerfeier, Bundesfeier, Haupt-
übung der Feuerwehr, Personalanlässe, etc. (Ausgenommen ist, wer offizielle Ansprache führt oder den 
Anlass organisiert); 

 
Art. 7 Definition von Sitzungsgeld 
1 Zusätzlich zur Grundentschädigung in Artikel 9 – 16 stehen den Mitgliedern der Behörden und Kommissio-
nen für die Teilnahme an Sitzungen und für andere amtliche Verrichtungen Tag- respektive Sitzungs-
gelder zu. 
2 Um eine Sitzung handelt es sich in der Regel, wenn mit einer Traktandenliste zu einer Sitzung eingela-
den und über die Sitzung ein Beschlussprotokoll oder eine Aktennotiz geführt wird. 
3 Für die Teilnahme an Tagungen, Weiterbildungen, Workshops, Kursen und Augenscheinen mit offiziel-
lem Mandat wird ein Sitzungsgeld ausgerichtet. 
4 Für die Teilnahme an Sitzungen von Zweckverbänden oder anderen überkommunalen Organisationen, 
als Vertreter/Delegierter der Gemeinde, besteht Anspruch auf ein Tag- oder Sitzungsgeld, sofern von 
dritter Seite kein solches ausgerichtet wird. 
5 Das Sitzungsgeld beinhaltet die Vor-/Nachbearbeitung der jeweiligen Sitzung. 

 
Art. 8 Spesenvergütung 
1 Die Mitglieder aller Behörden und Kommissionen haben Anspruch auf Ersatz der Spesen bei auswärti-
gen Sitzungen und Konferenzen sowie für weitere Auslagen. 
2 Die Mitglieder des Gemeinderats und der in der Gemeindeordnung erwähnten eigenständigen und un-
terstellten Kommissionen erhalten einen Beitrag an ihre Infrastrukturkosten.  
3 Der Gemeinderat regelt die Details in einem Reglement. 

 
 
II. Entschädigungsansätze 
 
Art. 9 Gemeinderat 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern des Gemeinderates folgende
Jahresgrundentschädigung ausgerichtet: 

a) Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin  Fr. 36'000.00 

b) Mitglieder  Fr. 28'000.00 

 
Art. 10 Schulpflege 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Schulpflege folgende
Jahresgrundentschädigung ausgerichtet: 

a) Präsident/in (GR-Mitglied)  Fr. 34'000.00 

b) Mitglieder  Fr. 24'000.00 

 
Art. 11 Rechnungsprüfungskommission 
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Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission 
folgende Jahresgrundentschädigung ausgerichtet: 

a) Präsident bzw. Präsidentin  Fr. 5'000.00 

b) Aktuar bzw. Aktuarin  Fr. 4'000.00 

c) übrige Mitglieder  Fr. 3'000.00 

 
Art. 12 Baukommission 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Baukommission folgende Jah-
resgrundentschädigung ausgerichtet: 

Mitglieder  Fr. 3'000.00 

 
Art. 13 Grundsteuerkommission 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Grundsteuerkommission fol-
gende Jahresgrundentschädigung ausgerichtet: 

Mitglieder  Fr. 1'500.00 

 
Art. 14 Werkkommission 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Werkkommission folgende Jah-
resgrundentschädigung ausgerichtet: 

Mitglieder  Fr. 1'500.00 

 
Art. 15 Liegenschaftenkommission 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Liegenschaftenkommission fol-
gende Jahresgrundentschädigung ausgerichtet: 

Mitglieder  Fr. 1'500.00 

 
Art. 16 Sozialbehörde 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Sozialbehörde folgende Jahres-
grundentschädigung ausgerichtet: 

Mitglieder  Fr. 2'100.00 

 
Art. 17 Sitzungsgelder / Taggelder 
1 Die Mitglieder von Behörden, Ausschüssen und Kommissionen erhalten Sitzungs- bzw. Taggelder, so-
weit sie nicht durch die Jahresentschädigung gemäss Art. 6 abgegolten sind. 

- pro Stunde (bis 2 Std.) Fr. 45.00 

- für jede weitere Stunde Fr. 30.00 

- für den halben Tag (ab 3 bis max. 4 Std.)  Fr. 200.00 

- für den ganzen Tag (ab 4 bis max. 8 Std.)  Fr. 400.00 
2 Es wird ab einer Viertelstunde auf die nächste Stunde aufgerundet. 
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Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen wird den Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission 
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Art. 18 Wahlbüro 
1 Die Mitarbeit im Wahlbüro wird mit Fr. 40.00 pro Stunde abgegolten. 
2 Auf Verlangen des betroffenen Mitglieds des Wahlbüros werden die Wahlbüroentschädigungen der So-
zialversicherungspflicht unterstellt und die entsprechenden Abzüge vorgenommen. 

 
Art. 19 Weitere Entschädigungen 
1 Der Gemeinderat legt die Entschädigungen der Friedensrichterin bzw. des Friedensrichters, der weite-
ren nebenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre sowie der Mitglieder der temporär beratenden 
Kommissionen in einem Behördenerlass fest. 
2 Der Gemeinderat kann Behörden-, Kommissions- und Arbeitsgruppenmitgliedern für ausserordentliche 
Beanspruchung durch besondere Aufgaben angemessene Zusatzentschädigungen für eine begrenzte Zeit 
ausrichten. 
3 Funktionärinnen und Funktionäre, die selber Amtsräume stellen müssen, haben Anspruch auf angemes-
sene Entschädigungen. 

 
Art. 20 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherungen (AHV/ALV/IV/EO) werden von den Entschädigungsan-
sätzen abgezogen. 

 
 
III. Versicherung und Rechtsschutz 
 
Art. 21 Unfall- und Haftpflichtversicherung 
1 Die Gemeinde schliesst für alle Behörden- und Kommissionsmitglieder eine Unfall- und Haftpflichtversi-
cherung ab. Für Dienstfahrten mit privaten Motorfahrzeugen besteht eine Vollkaskoversicherung. 
2 Die Prämien werden von der Gemeinde bezahlt. 

 
Art. 22 Pensionskasse 
1 Anstelle einer Versicherung der Behördenmitglieder in der Pensionskassenlösung für das Gemeindeper-
sonal erhalten die Mitglieder von Gemeinderat und Schulpflege eine Zusatzentschädigung für eine freie 
Vorsorge von 10% der Jahresgrundentschädigung gemäss Art. 9 und 10 dieser Verordnung. 
2 Die Zusatzentschädigung ist steuer- und versicherungspflichtig. 

 
Art. 23 Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen 
1 Die Gemeinde schützt ihre Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Funktionäre vor ungerecht-
fertigten Angriffen und Ansprüchen. 
2 Die Kosten für den Rechtsschutz werden von der Gemeinde bezahlt, wenn die Behörden- und Kommissi-
onsmitglieder sowie die Funktionäre im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit auf 
dem Rechtsweg belangt werden oder wenn sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die Be-
schreitung des Rechtsweges als notwendig erweist. 
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IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 24 Inkrafttreten 
1 Diese Entschädigungsverordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
2 Auf den gleichen Zeitpunkt hin werden die Entschädigungsverordnung vom 1. Januar 2011 sowie alle 
im Widerspruch zu dieser Verordnung stehenden kommunalen Erlasse und Beschlüsse aufgehoben. 
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Vorsorge von 10% der Jahresgrundentschädigung gemäss Art. 9 und 10 dieser Verordnung. 
2 Die Zusatzentschädigung ist steuer- und versicherungspflichtig. 
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onsmitglieder sowie die Funktionäre im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit auf 
dem Rechtsweg belangt werden oder wenn sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die Be-
schreitung des Rechtsweges als notwendig erweist. 
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Notizen zur Gemeindeversammlung
vom 7. Dezember 2022
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Schalteröffnungszeiten

Gemeindeverwaltung
Alte Landstrasse 32
Montag
08.00–11.30 | 14.00–18.00
Dienstag–Donnerstag
08.00–11.30 | 14.00–16.30
Freitag
07.30–11.30 | 14.00–16.00

Schule, Hochbau, Tiefbau & 
Umwelt, Liegenschaften
Alte Landstrasse 33
Montag–Donnerstag
08.00–11.30
nachmittags geschlossen
Freitag
07.30–11.30
nachmittags geschlossen

Termine können nach 
telefonischer Vereinbarung auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten 
vereinbart werden.

www.oberrieden.ch
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